
  

Frauenfeindlicher Witz

Humorseite einer Agentur ging unkontrolliert in die
Produktion

Auf ihrer Humorseite veröffentlicht eine Regionalzeitung einen Beitrag, der nach
Ansicht der Mitarbeiterinnen einer Werbeagentur schweinisch, primitiv und
frauenfeindlich ist: Ein Gast erklärt einer Kellnerin, dass sein Hund sogar eine Frau
glücklich machen könne. Doch Bello rührt sich nicht von der Stelle, selbst als die
Bedienung sich im Nebenzimmer entkleidet. Schließlich entledigt sich auch Herrchen
seiner Kleider und erklärt dem Hund, er werde es ihm jetzt zum allerletzten Male
zeigen. Wenn er es dann immer noch nicht kapiert habe, gebe es zwei Tage kein
Fressen. Die Leserinnen des Blattes schreiben dem Presserat, dieser „Witz“
suggeriere, dass eine Kellnerin für Männer frei verfügbar sei, ohne weiteres in ein
Nebenzimmer gehe, sich dort entkleide und darauf warte, von einem Hund
„besprungen“ zu werden. Diese Veröffentlichung sei ein Affront gegen
zehntausende Frauen, die als Serviererinnen arbeiten und ihre Tätigkeit als einen
ganz normalen Beruf begreifen, der nicht so in den Dreck gezogen werden dürfe. Ein
solcher „Witz“ habe auf der Humorseite einer deutschen Tageszeitung nichts zu
suchen, zumal diese auch von vielen Kindern gelesen werde. Auch die
Chefredaktion des Blattes hält den Beitrag für nicht akzeptabel und bedauert die
Veröffentlichung. Die Humorseite werde von einer Agentur produziert, die man jetzt
abgemahnt habe, dass derartige Texte künftig nicht mehr hingenommen würden. Die
von der Agentur zugelieferte Seite sei direkt in das elektronische System der Zeitung
gelangt und der beanstandete Text dabei übersehen worden. (2002)

Der Presserat reagiert auf die Beschwerde mit einem Hinweis. Er sieht in der
Veröffentlichung eine Diskriminierung der Frauen und damit einen Verstoß gegen
Ziffer 12 des Pressekodex. Das Gremium bittet die Zeitung, ihre von einer Agentur
bezogene Humorseite regelmäßig zu kontrollieren, um so der Gefahr einer
Wiederholung vorzubeugen. (B 96/02) 
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